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Liebe Halbturnerinnen und Halbturner! 

 
 

 
LAbg. Bgm. Markus Ulram  

  

Landtagswahl 2025 
 
Mit diesem Schreiben erhalten Sie einen Musterstimmzettel zur Vorbereitung auf die Wahl. 
Dieser dient NUR zur Information und darf bei der Wahl natürlich NICHT verwendet 
werden! Wie Sie darauf erkennen können, gibt es zwei Schritte zur Ausfüllung des 
Stimmzettels: 
 

1. Wahl einer Partei: Kreuzen Sie den Kreis unter der Partei, die Sie wählen möchten, 
an. 

2. Vergabe von Vorzugsstimmen: Außerdem kann man auch den KandidatInnen der 
gewählten Partei Vorzugsstimmen geben, indem man das Kästchen neben dem 
Kandidaten/der Kandidatin ankreuzt. Auf der Landesliste kann EINE Vorzugsstimme 
vergeben werden und auf der Wahlkreisliste können bis zu DREI Vorzugsstimmen 
gegeben werden. 

 
Bitte beachten Sie: wird eine Vorzugsstimme vergeben, so gilt diese Stimme auch für die 
Partei des Kandidaten/der Kandidatin, selbst wenn eine andere Partei angekreuzt wurde. Es 
gilt der Grundsatz: Vorzugsstimme schlägt Parteistimme!  
 
Sie haben bereits Ihre Wählerverständigungskarte erhalten. Bitte bewahren Sie diese gut 
auf und bringen Sie sie zur Landtagswahl mit. 
 
Das Wahllokal für beide Wahltage (Freitag, 10. Jänner 2025 und Sonntag, 19. Jänner 
2025) ist die Volksschule! 
 
 

Vorgezogener Wahltag am Freitag, den 10. Jänner 2025 
 
Sie können bereits am Freitag, den 10. Jänner 2025 ihre Stimme abgeben. An diesem 
vorgezogenen Wahltag können sie in der Zeit von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr ihre Stimme im 
Wahllokal der Volksschule Halbturn abgeben. 
 
ACHTUNG: Am vorgezogenen Wahltag ist die Abgabe einer verschlossenen und/oder 
unterfertigten Wahlkarte (Briefwahlkarte) NICHT möglich. Außerdem können Wahlkarten 
nur im eigenen Wahlsprengel abgegeben werden. 
 
 
 



 
 

Wahltag am Sonntag, den 19. Jänner 2025 
 
In der Zeit von 07.30 bis 15.00 Uhr sind beide Sprengel wie gewohnt in der Volksschule 
Halbturn geöffnet. Jeder Wahlberechtigte, der seine Stimme noch nicht abgegeben hat, 
kann an diesem Tag in seinem Sprengel wählen.  
 
Während der Wahlzeit können verschlossene und unterschriebene Wahlkarten 
persönlich oder mittels Boten bei allen Wahlbehörden innerhalb des Wahlkreises, in dem 
die zuständige Gemeinde liegt, die die Wahlkarte ausgestellt hat, abgegeben werden. 
Wahlkarten aus fremden Wahlkreisen können nicht bei der Wahlbehörde abgegeben 
werden.  
 
 

Briefwahl mittels Wahlkarte 
 
Sie können bis spätestens Mittwoch, den 15. Jänner 2025 eine Wahlkarte schriftlich 
oder bis spätestens Freitag, 17. Jänner 2025 um 12.00 Uhr mündlich beantragen und 
persönlich übernehmen. Die Wahlkarte kann bis spätestens 14 Uhr am 17. Jänner 2025 im 
Gemeindeamt abgegeben werden oder am Wahltag im Wahllokal (nur Briefwahlkarten aus 
dem Wahlkreis 1 Bezirk Neusiedl am See!). Die Art der Übermittlung (Post, Bote, persönlich) 
ist dabei egal. 
 
Abschließend noch die Bitte, dass Sie neben der Wählerverständigungskarte einen 
amtlichen Lichtbildausweis mitbringen. Elektronische Ausweise können leider NICHT 
anerkannt werden. Viele Vorschriften erscheinen oft unnötig – wie zum Beispiel das 
Vorzeigen von Ausweisen, obwohl man sich kennt. Allerdings schreibt das Gesetz dies vor 
und daher sind auch solche Regelungen einzuhalten.  
 
 
 
Abholung der Christbäume 
 
Die Gemeinde wird auch heuer wieder die Abholung der Christbäume als Bürgerservice 
anbieten. Die Christbäume, die vor dem Haus deponiert werden, werden von den 
Mitarbeitern der Gemeinde Halbturn ab sofort kostenlos abgeholt. Es werden nur 
Christbäume ohne Christbaumschmuck, Lametta und Einstellkreuze mitgenommen. 
 
 
 

Ich hoffe, dass Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch 
machen und mit Ihrer Stimme einen wichtigen Beitrag 

zur Demokratie leisten! 
 
 

  Herzlichst, 
Ihr Bürgermeister 

 
 
 

LAbg. Markus Ulram 
 


